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2. Instanz
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3. Instanz

Datum -

Die Berufung wird zurÃ¼ckgewiesen. 

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Â 

Tatbestand

Â 

Die KlÃ¤gerin begehrt die Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r eine Operation durch eine
Eigenfetttransplantation (Lipofilling) zur Versorgung des linken Unterschenkels der
KlÃ¤gerin. 
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Â 

Die 1980 geborene KlÃ¤gerin ist bei der Beklagten gesetzlich krankenversichert. 

Sie wurde mit einem KlumpfuÃ� geboren und musste sich mehrfachen Operationen
(Beinstreckungen) unterziehen. Es besteht bei ihr eine Asymmetrie der
Unterschenkel mit funktionellen und schmerzhaften Beschwerden im Bereich des
linken Unterschenkels. Das Gangbild ist gestÃ¶rt. Es gibt verschiedene
orthopÃ¤dische FolgeschÃ¤den. Am linken Unterschenkel sind narbige
Einziehungen sowie eine ausgeprÃ¤gte Atrophie von Muskulatur und dem
subkutanen Fettgewebe vorhanden. Die Asymmetrie der Unterschenkel belastet die
KlÃ¤gerin psychisch stark. 

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragte mit Schreiben vom 19. Februar 2018 bei der Beklagten die
Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r eine Krankenhausbehandlung zur
Eigenfetttransplantation. Dem Antrag fÃ¼gte sie Fotos der Beine bei, woraus sich
die Wichtigkeit der Angelegenheit ergebe. Sie fÃ¼hle sich stark minderwertig und
gebeutelt, weil (das linke) Bein einfach nur hÃ¤sslich sei. Nie kÃ¶nne sie einen Rock
tragen, im Bikini am Strand sitzen, ihre SexualitÃ¤t frei leben oder einen
Wellnessbereich besuchen, da sie sich sehr schÃ¤me. Die ihr genehmigte
Wadenepithese kÃ¶nne sie nicht tragen. Seit langem sei sie in psychologischer
Betreuung, das Grundproblem bleibe aber: Sie kÃ¶nne mit dieser EinschrÃ¤nkung
sehr schwer leben. Dem Antrag war auch ein Attest des Helios Klinikum Emil von
Behring vom 16. Februar 2018 beigefÃ¼gt mit der Empfehlung fÃ¼r eine
Augmentation des Subkutangewebes durch Lipofilling des linken Unterschenkels
beigefÃ¼gt, ferner ein psychiatrisches Gutachten des Dr. M vom 14. September
2010. 

Die Beklagte bestÃ¤tigte der KlÃ¤gerin den Eingang des Antrages mit Schreiben
vom 26. Februar 2018, dessen Zugang streitig ist, und informierte sie, dass eine
gutachterliche Stellungnahme eingeholt werden mÃ¼sse. Auf Veranlassung der
Beklagten gab die Gutachterin L des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung Berlin-Brandenburg (MDK) unter dem 19. MÃ¤rz 2018 eine
gutachterliche Stellungnahme ab, wonach die Differenz des Umfanges der
Unterschenkel mit Kleidung kaschiert werden kÃ¶nne und im begleiteten Zustand
kein entstellender Charakter vorliege. Psychische Leiden mÃ¼ssten mit Mitteln der
Psychiatrie bzw. Psychotherapie behandelt werden. Die unstrittig bestehenden
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen kÃ¶nnten durch ein Lipofilling nicht beseitigt
werden. 

Mit Bescheid vom 20. MÃ¤rz 2018 lehnte daraufhin die Beklagte eine
KostenÃ¼bernahme ab. 

Die KlÃ¤gerin erhob Widerspruch und reichte dazu eine Stellungnahme ihrer
behandelnden Psychotherapeutin Sommer vom 14. MÃ¤rz 2018 ein. Bei der
beantragten Lipofilling-Behandlung gehe es nicht ausschlieÃ�lich um Ã¤sthetische
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Aspekte. 

Der MDK gelangte im sozialmedizinischen Gutachten durch Dr. B vom 20. Juni 2018
zu der EinschÃ¤tzung, dass die Operation nicht empfohlen werde. Die
psychotherapeutische Behandlung solle fortgesetzt werden, ferner orthopÃ¤dische
Rehabilitation und eine Optimierung der Hilfsmittelversorgung durch ggf. Einholung
einer Zweitmeinung eines anderen SanitÃ¤tshauses. 

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 12. Oktober
2018 zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung verwies sie auf die Stellungnahme des MDK. Es
handele sich bei dem geplanten Eingriff Ã¼berwiegend um eine Ã¤sthetische
Korrektur. 

Â 

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 9. November 2018 Klage beim Sozialgericht Berlin
(SG) erhoben. Sie hat vorgebracht, der Antrag gelte gemÃ¤Ã� Â§ 13 Abs. 3 a
Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch (SGB V) als genehmigt. Ein Schreiben der
Beklagten vom 27. Februar 2018 habe die KlÃ¤gerin nie erhalten. Auch bestehe der
Anspruch in der Sache. Das linke Bein wirke deutlich entstellend. Auch sei es
aufgrund der fehlenden Fettschicht stark berÃ¼hrungsempfindlich. Wenn sich die
KlÃ¤gerin stoÃ�e, erleide sie unÃ¼blich starke Schmerzen und blaue Flecken. 

Â 

Das SG hat die Klage mit Gerichtsbescheid vom 6. Januar 2021 abgewiesen. Die
begehrte Operation sei nicht erforderlich im Sinne des Â§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V
um eine Krankheit zu heilen oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Krankheitswert
im Rechtssinne sei nicht jede kÃ¶rperliche UnregelmÃ¤Ã�igkeit. Erforderlich sei,
dass der Versicherte entweder in seiner KÃ¶rperfunktion beeintrÃ¤chtigt werde
oder das er an einer Abweichung vom Regelfall leide, die entstellend wirke. Die
Asymmetrie der Unterschenkel der KlÃ¤gerin wirke nicht entstellend. Eine solche
liege nur dann vor, wenn sich die Asymmetrie schon bei flÃ¼chtiger Begegnung in
einer alltÃ¤glichen Situation quasi im Vorbeigehen bemerkbar mache und
regelmÃ¤Ã�ig zur Fixierung des Interesses andere auf den Betroffenen fÃ¼hre. Es
mÃ¼sse sich objektiv um eine erhebliche AuffÃ¤lligkeit handeln, die die
naheliegende Reaktion der Mitmenschen wie Neugierde oder Betroffenheit
bewirkten und erwarten lasse, dass der Versicherte stÃ¤ndig viele Blicke auf sich
ziehe, zum Objekt besonderer Beachtung anderer werde und sich deshalb aus dem
Leben der Gemeinschaft zurÃ¼ckziehe. Ausweislich der zur Gerichtsakte gereichten
Fotos, den Ã�uÃ�erungen der attestierten Ã�rzte sowie den gutachterlichen
AusfÃ¼hrungen des MDK liege diese Situation bei der KlÃ¤gerin nicht vor. Die
Gutachterin L sei zu der EinschÃ¤tzung gelangt, dass sich die Umfangsdifferenz der
Unterschenkel mit Kleidung kaschieren lasse. Das Gesamtbild der KlÃ¤gerin sei
deshalb nicht geeignet, quasi im Vorbeigehen naheliegende Reaktionen der
Mitmenschen auszulÃ¶sen. Die schmerzhaften und funktionellen EinschrÃ¤nkungen
im Bereich des linken Unterschenkels selbst wÃ¼rden weder nach der
EinschÃ¤tzung der MDK-Gutachter noch nach dem Attest der Ã�rzte des H K durch
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das begehrte Lipofilling behandelt. Die psychische Belastung der KlÃ¤gerin
rechtfertige keinen operativen Eingriff. Nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichtes (BSG) kÃ¶nnten psychische Leiden einen Anspruch auf einen
operativen Eingriff in ein krankenversicherungsrechtlich gesundes Organ nicht
rechtfertigen. Offenbleiben kÃ¶nne, ob die KlÃ¤gerin das Schreiben der Beklagten
vom 27. Februar 2018 erhalten habe. Denn eine Genehmigungsfiktion nach Â§ 13
Abs. 3 a Satz 6 SGB V vermittele keinen eigenstÃ¤ndigen Anspruch auf Versorgung
mit einer Naturalleistung (Bezugnahme auf Urteile des BSG vom 26. Mai 2020 â�� B
1 KR 9/18 R, Urteile vom 18. Juni 2020 â�� B 3 KR 14/18 R, B 3 KR 6/19 R und B 3
KR 13/19 R). 

Â 

Gegen diese am 21. Januar 2021 zugestellte Entscheidung richtig sich die Berufung
der KlÃ¤gerin vom 10. Februar 2021. Zu deren BegrÃ¼ndung wiederholt sie ihr
bisheriges Vorbringen. Bei ihr bestehe nicht nur eine Asymmetrie der
Unterschenkel, sondern auch funktionelle und schmerzbedingte EinschrÃ¤nkungen.
Gerade beim Tragen langer Kleidung liege eine besondere Druckempfindlichkeit
vor. Auch hinsichtlich der Frage einer â��Entstellungâ�� sei die Entscheidung
unrichtig. Es hÃ¤tte zumindest eine Inaugenscheinnahme erfolgen mÃ¼ssen.
Jedenfalls die KlÃ¤gerin halte sich fÃ¼r entstellt. Es sei auch nicht sachgerecht, den
begehrten Eingriff im Hinblick auf die psychischen Beschwerden reflexhaft zu
verneinen. Die kÃ¶rperliche AuffÃ¤lligkeit sei derart ausgeprÃ¤gt, dass sie sich
bereits bei flÃ¼chtiger Begegnung in alltÃ¤glichen Situationen bemerkbar mache
und durch weite Kleidung kaschiert werden mÃ¼sse. Es seien auch FÃ¤lle denkbar,
in denen nicht alleine auf den bekleideten Zustand abgestellt werden dÃ¼rfe. Auch
seien Beine nicht regelmÃ¤Ã�ig bedeckt. Gerade an wÃ¤rmeren Tagen kÃ¶nne
nicht unterstellt werden, dass stÃ¤ndig lange und weite Kleidung getragen werde.
Anders etwa als bei asymmetrischen BrÃ¼sten, bei welchen eine Prothese auch
unter einem Badeanzug getragen werden kÃ¶nne, scheide eine solche Verdeckung
bei den Beinen aus. Die KlÃ¤gerin ziehe sich gerade an wÃ¤rmeren Tagen aus dem
Leben in der Gemeinschaft zurÃ¼ck. 

Der psychischen BeeintrÃ¤chtigung versuche sie durch die seit April 2015
bestehende psychotherapeutische Behandlung entgegen zu wirken. Jedoch komme
auch die Behandlerin zu dem Schluss, dass der Ausgleich des linken Unterschenkels
eine erhebliche Entlastung der KlÃ¤gerin darstelle und die Gefahr einer
Verschlechterung der psychischen Symptomatik verringern wÃ¼rde. 

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt, 

Â 

in AbÃ¤nderung des Gerichtsbescheides des Sozialgerichts Berlin vom 6. Januar
2021 die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 20. MÃ¤rz 2018 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12. Oktober 2018 zu verurteilen, die
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Kosten fÃ¼r eine Eigenfetttransplantation zur Versorgung des linken
Unterschenkels der KlÃ¤gerin zu Ã¼bernehmen. 

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Auf die angefÃ¼hrten Ã¤rztlichen Gutachten und Stellungnahmen wird ergÃ¤nzend
verwiesen. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Es konnte im schriftlichen Verfahren und durch den Berichterstatter alleine
entschieden werden (Â§Â§ 124 Abs. 2, 155 Abs. 3 Sozialgerichtsgesetz ). Beide
Beteiligten haben sich mit einer solchen Vorgehensweise im ErÃ¶rterungstermin am
11. Mai 2022 einverstanden erklÃ¤rt. GrÃ¼nde, von dieser ErmÃ¤chtigung keinen
Gebrauch zu machen, sind nicht ersichtlich. 

Â 

Der Berufung bleibt Erfolg versagt. Das SG hat die Klage zu Recht und mit
zutreffender BegrÃ¼ndung abgewiesen, auf die zur Vermeidung bloÃ�er
Wiederholungen zunÃ¤chst nach Â§ 153 Abs. 2 SGG verwiesen wird. 

Â 

Ob die begehrte Behandlung ambulant durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnte oder ob sie
eine stationÃ¤re Krankenhausbehandlung erforderte, kann dahingestellt bleiben.
Denn die Beklagte und das SG gehen zu Recht davon aus, dass der von der
KlÃ¤gerin begehrte Eingriff nicht zur Behandlung einer Krankheit erforderlich ist. 

Â 

Als Krankheit ist ein regelwidriger KÃ¶rper- oder Geisteszustand anzusehen, der
einer Ã¤rztlichen Behandlung bedarf. Der KÃ¶rperzustand der KlÃ¤gerin ist zwar
regelwidrig, weil bei ihr eine ausgeprÃ¤gte Asymmetrie der Unterschenkel besteht.
Indessen ergibt sich aus einer Regelwidrigkeit noch nicht notwendig eine
BehandlungsbedÃ¼rftigkeit. 
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Â 

Die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung reicht nicht so weit, dass
alle Versicherten Anspruch auf die Herstellung eines Ã¤uÃ�eren Erscheinungsbildes
hÃ¤tten, das gÃ¤ngigen Ã¤sthetischen Vorstellungen entspricht. Nach der
Rechtsprechung des BSG wird die Leistungspflicht der Krankenkassen bei der
Korrektur anatomischer Besonderheiten dadurch begrenzt, dass entweder eine
entstellende Wirkung vorliegen oder aber es zu einer BeeintrÃ¤chtigung von
KÃ¶rperfunktionen gekommen sein muss (BSG, Urteil v. 19. Oktober 2004 â�� B 1
KR 9/04 R â�� juris-Rdnr. 13).

Â 

Um eine behandlungsbedÃ¼rftige Entstellung annehmen zu kÃ¶nnen, genÃ¼gt
nicht jede kÃ¶rperliche AbnormitÃ¤t. Vielmehr muss es sich objektiv um eine
erhebliche AuffÃ¤lligkeit handeln, die naheliegende Reaktionen der Mitmenschen
wie Neugier oder Betroffenheit hervorruft und damit zugleich erwarten lÃ¤sst, dass
der Betroffene stÃ¤ndig viele Blicke auf sich zieht, zum Objekt besonderer
Beachtung wird und sich deshalb aus dem Leben in der Gemeinschaft
zurÃ¼ckzuziehen und zu vereinsamen droht, sodass die Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft gefÃ¤hrdet ist. Ausgehend vom objektiven Krankheitsbegriff kommt es
fÃ¼r die Bewertung der Entstellung nicht auf eine subjektive oder persÃ¶nliche
EinschÃ¤tzung der Betroffenen an. Die Feststellung, dass im Einzelfall Versicherte
wegen einer kÃ¶rperlichen AbnormitÃ¤t entstellt sind, ist anhand eines objektiven
MaÃ�stabes zu beurteilen und in erster Linie Tatfrage (vgl. BSG, Urteil vom 10.
MÃ¤rz 2022 â�� B 1 KR 3/21 R Rdnr. 16 mit weiteren Nachweisen). RegelmÃ¤Ã�ig
ist darauf abzustellen, dass die kÃ¶rperliche AuffÃ¤lligkeit in einer solchen
AusprÃ¤gung vorhanden sein muss, dass sie sich schon bei flÃ¼chtiger Begegnung
in alltÃ¤glichen Situationen quasi â��im Vorbeigehenâ�� bemerkbar macht (vgl.
BSG, a. a. O. Rdnr. 17). Bei der KlÃ¤gerin, die im ErÃ¶rterungstermin vor dem Senat
anwesend war, fÃ¤llt die Asymmetrie nicht in diesem Sinne auf.

Eine Entstellung kann allerdings in eng begrenzten AusnahmefÃ¤llen auch an
Ã¼blicherweise von Kleidung bedeckten KÃ¶rperstellen mÃ¶glich sein. Da die
gesellschaftliche Teilhabe ganz Ã¼berwiegend im bekleideten Zustand erfolgt, ist
die Erheblichkeitsschwelle jedoch bei AuffÃ¤lligkeiten im Gesichtsbereich deutlich
eher Ã¼berschritten, als an sonstigen, regelmÃ¤Ã�ig durch KleidungsstÃ¼cke
verdeckten Bereichen des KÃ¶rpers. In diesen Bereichen mÃ¼ssen die
AuffÃ¤lligkeiten deshalb besonders schwerwiegend sein. Erforderlich ist, dass selbst
die Offenbarung im privaten Bereich die Teilhabe, etwa im Rahmen der SexualitÃ¤t,
nahezu ausschlieÃ�en wÃ¼rde. Hierbei ist nicht das subjektive Empfinden der
Betroffenen maÃ�geblich, sondern allein die objektiv zu erwartende Reaktion. Die
AuffÃ¤lligkeit muss evident abstoÃ�end wirken (BSG, a. a. O. Rdnr. 18).

Die Asymmetrie der Unterschenkel ist keine AuffÃ¤lligkeit, die so besonders
schwerwiegend ist, dass selbst die Offenbarung im privaten Bereich die Teilhabe,
etwa im Rahmen der SexualitÃ¤t, nahezu ausschlieÃ�en wÃ¼rde. Hierbei ist
nÃ¤mlich nicht das subjektive Empfinden des Betroffenen maÃ�geblich. Diese
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Bewertung ergibt sich aber auch zwanglos aus den Ã�uÃ�erungen der KlÃ¤gerin im
Rahmen der Anamnesen zu ihrem Familienleben.

Â 

Dass die begehrte Eigenfettverpflanzung der atrophierten Unterschenkelmuskulatur
am linken Bein dienen soll, trÃ¤gt auch die KlÃ¤gerin nicht vor und ist nicht
ersichtlich. Die FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen kÃ¶nnen ausweislich der
gutachterlichen Stellungnahme des MDK durch die geplante Behandlungsform des
Lipofillings von vornherein nicht beseitigt werden. 

Â 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG und entspricht dem Ergebnis in der
Sache. 

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor. 

Â 

Erstellt am: 24.11.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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